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Bürgermeisteramt 
Dettingen unter Teck 
 

 

Sitzungsvorlage  Nummer:    013/2019  

  Bearbeiter: Herr Neubauer 
             TOP:         5 ö  
 
 

Gemeinderat  Sitzung am 14.01.2019 öffentlich 

 
 

Ausbau der Aylenstraße 
Entstehung der Beitragsschuld 
 
Anlage 1 - Lageplan 
 

I.  Antrag   
 
1. Der Gemeinderat stellt die Entstehung der Beitragsschuld für die “Aylenstraße“ gemäß § 41 Abs. 

1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) i.V.m. § 16 Abs. 1 u. 2 der 
Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde fest. 
 

2. Die Beitragspflicht besteht für folgende Grundstücke: 
 

Flurstücks-Nummer: Größe Buchgrundstück: 

593/5 
Eckgrundstück 

434 m² 

582/1 
Eckgrundstück 

246 m² 

582/6 161 m² 

582/7 160 m² 

582/8 194 m² 

593/3 335 m² 

582/2 409 m² 

589/1 607 m² 

582/3 385 m² 

586/1 829 m² 

586/2 
Eckgrundstück 

789 m² 

582/4 393 m² 

583/6 523 m² 

585/2 838 m² 

583/7 358 m² 

585/1 692 m² 

583/8 354 m² 

583/1 
Eckgrundstück 

1.107 m² 

583/2 
Eckgrundstück 

482 m² 
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II.  Begründung 
 
In mehreren Informationsveranstaltungen in den Jahren 2006 bis 2013 wurden alle betroffenen 
Grundstückseigentümer über den Ausbau der Aylenstraße und die Erschließungsbeitragspflicht 
informiert. Die Maßnahme erfolgte in den Jahren 2013/2014 – siehe beigefügter Lageplan (Anlage 1).  
 
Auf Grund der Bestimmungen der §§ 33 ff. des Kommunalabgabengesetzes von Baden-Württemberg 
(KAG) in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) vom 24.10.2005 hat die Gemeinde für die erstmalige endgültige 
Herstellung der Aylenstraße Erschließungsbeiträge zu erheben. Die Abrechnung hat sich u.a. 
aufgrund verspätet eingegangener Schlussrechnungen verzögert. Ende Dezember 2018 wurde die 
Beitragsabrechnung den Beitragspflichtigen zugestellt.  
 
In den Informationsveranstaltungen wurden die umlagepflichtigen Erschließungskosten mit 
voraussichtlich 190.000,00 € beziffert. Erfreulicherweise fallen diese im Sinne der Beitragspflichtigen 
mit 157.211,47 € (- 17,26 %) deutlich geringer aus.  
 
Zahlungspflichtiger des Erschließungsbeitrages ist nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften jeweils 
der Grundstückseigentümer (mit Teileigentum oder Wohnungseigentum) zum Zeitpunkt der Erhebung 
des Beitrages.  
 
§ 41 Abs. 1 KAG regelt zur Entstehung der Beitragspflicht: 

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Erschließungsanlage sämtliche zu ihrer erstmaligen 
endgültigen Herstellung vorgesehenen Teileinrichtungen im erforderlichen Umfang aufweist und diese 
den Merkmalen der endgültigen Herstellung (§ 34 Nr. 3) entsprechen, ihre Herstellung die 
Anforderungen des § 125 des Baugesetzbuches erfüllt und die Anlage öffentlich genutzt werden 
kann. Die Gemeinde gibt den Zeitpunkt der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage und des 
Entstehens der Beitragsschuld bekannt. 

 
Die Erschließungsbeitragssatzung regelt die Entstehung der Beitragsschuld in § 16 Abs. 1 u. 2 analog 
der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes.  
 
Vom Gemeinderat ist nun noch die Entstehung der Beitragsschuld festzustellen. Die 
Bekanntmachung erfolgt im Mitteilungsblatt am 18.01.2019.  
 

 
 

III.  Kosten / Finanzierung 
 
Die beitragsfähigen Kosten betragen 224.201,58 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 5 v.H. – 
somit 11.210,08 €. Abzüglich des Kostenanteils der Fa. Wohnbau Birkenmaier (inkl. angemessener 
Verzinsung) von 55.780,03 € ergeben sich umlagefähige Erschließungskosten von 157.211,47 €. 
 
Die Summe der Geschossflächen der Grundstücke im Abrechnungsgebiet beträgt 5.455 m². Der 
Beitragssatz beträgt somit (Division) 157.211,47 € / 5.455 m² - 28,81 €/m² Geschossfläche.  
 
Als Fälligkeitstermin wurde in den Beitragsbescheiden, abweichend von der Satzungsregelung, der 
01. Mai 2019 festgelegt. Die Beitragseinnahmen wurden entsprechend als Einzahlung im 
Finanzhaushalt 2019 veranschlagt.  
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Vorlage behandelt / Vorgang 
Im     Am TOP Vorlage Nr.  

 12.12.2006 Bürgerinformationsveranstaltung 

 Gemeinderat 13.02.2012 TOP 3 Haushaltsplanberatungen 2012 

 15.10.2012 Bürgerinformationsveranstaltung 

 Gemeinderat 22.10.2012 TOP 3 ö 108/2012 ö 

 Gemeinderat 10.12.2012 TOP 3 ö 130/2012 ö 

 Gemeinderat 14.01.2013 TOP 1 ö Bürgerfragestunde  

 Gemeinderat 28.01.2013 TOP 1 ö   07/2013 ö 

 Gemeinderat 15.04.2013 TOP 2 ö   46/2013 ö 

 22.04.2013 Bürgerinformationsveranstaltung 

 Gemeinderat 14.01.2019 TOP 5 ö 013/2019 ö 
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